
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2026 

 
Das Präsidium beruft hiermit die ordentliche Mitgliederversammlung 

des VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V. ein für den 
 

25. Juni 2026, 19.00 Uhr, 
Vereinsheim der Südstädter Schützengesellschaft,  

Hoppenstedtstraße 8, 30173 Hannover 
 
Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Jugend-
liche Mitglieder sowie ihre Eltern können an der Versammlung teilnehmen, haben jedoch kein 
Stimmrecht. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Beschlussfähigkeit und Stimmberechtigung 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Bericht des Präsidiums 
4. Finanzprüfungsbericht 2025 
5. Entlastung des Präsidiums 
6. Bericht des Ehrenrats 
7. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung (siehe Synopse anbei) 

a) Beschluss Änderungen in § 10 
b) Beschluss Änderungen in § 17 
c) Beschluss Änderungen in § 21 

8. Präsidiumswahlen nach den neuen §§ 10 und 17 der Satzung  
a) Wahl einer Präsidentin/ eines Präsidenten (3 Jahre) 
b) Wahl einer Vizepräsidentin/ eines Vizepräsidenten (3 Jahre) 
c) Wahl einer Vizepräsidentin/ eines Vizepräsidenten (3 Jahre) 
d) Wahl einer Vizepräsidentin/ eines Vizepräsidenten (3 Jahre) 
e) Wahl einer Vizepräsidentin/ eines Vizepräsidenten (3 Jahre) 

9. Wahl einer Finanzprüferin/ eines Finanzprüfers und einer stellvertretenden Finanzprüferin/ 
eines stellvertretenden Finanzprüfers (jeweils 2 Jahre) 

10. Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2026 und 2027 
11. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
12. Verschiedenes 

 
Die geplanten Änderungen der Satzung (TOP 7) mit der dann z.B. auch erfolgten Anpassung in der 
Zusammensetzung des Präsidiums / der gesetzlichen Vertreter nach § 26 BGB tritt formal erst dann 
in Kraft, wenn die Satzungsänderung in den §§ 10 und 17 beim Vereinsregister eingetragen ist. Da-
raus folgt, dass die Wahlen nach der neuen Satzung gem. TOP 8 der Einladung unter der aufschie-
benden Bedingung der späteren Eintragung der Satzungsänderung in den §§ 10 und 17 erfolgen.  
 

Thomas Behling   Fabian Behm   Günter Evert   Stephen Kroll   Stefan Roeder 


